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1.  Pflichtversicherung gegen Elementarschä-
den mindestens vertagt  

Infolge der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 
waren die Rufe nach eine obligatorischen Ge-
bäudeversicherung gegen Elementarschäden 
wieder lauter geworden, bis schließlich auch 
die Bundesländer im Juni 2022 eine bundes-
weite Pflicht forderten. Zu dieser wird es je-
doch einstweilen nicht kommen. Bundesjus-
tizminister Marco Buschmann begründete die 
Entscheidung gegen eine bundesweite Rege-
lung im „Handelsblatt“ mit der allgemein kri-
tischen Lage: „In einer Zeit höchster finanziel-
ler Belastungen privater Haushalte sollten wir 
von allem die Finger lassen, was Wohnen und 
Leben in Deutschland noch teurer macht.“ Der 
FDP-Politiker verweist aber darauf, dass die 
Länder die Versicherungspflicht jeweils selbst 
einführen könnten.  
 

 
 

Nur rund jedes zweite Gebäude ist hierzulan-
de gegen Elementarschäden versichert, die 
nach Meinung vieler Experten zukünftig infol-
ge des Klimawandels häufiger auftreten wer-
den. Dazu zählen Hochwasser, Überschwem-
mungen und Erdrutsche. Diese Schadenser-
eignisse werden von Standard-
Gebäudeversicherungen, im Gegensatz zu 
Sturm und Hagel, nicht abgedeckt. 
 
2. Neues Rating unterstreicht Qualität von 
Sterbegeldversicherungen  
Die renommierte Ratingagentur Morgen & 
Morgen hat 89 Sterbegeldtarife unter die Lupe 
genommen. Mehr als jeder dritte erhielt die 
Top-Note von fünf Sternen, immerhin 43 wur-
den mit vier Sternen bewertet. Lediglich ein 
Angebot wurde mit zwei Sternen abgestraft, 
die schlechteste Note gar nicht vergeben. Darin 
spiegelt sich die insgesamt hohe Bedingungs-
qualität des Marktangebots wider.  
Die Kosten für Beerdigungen, für die eine 
Sterbegeldpolice einspringt, sind zwischen 
2016 und 2021 um mehr als 10 Prozent gestie-
gen. Auch wenn niemand gern über den eige-

nen Tod nachdenkt: Die Vorstellung, dass die 
Hinterbliebenen in der Zeit tiefster Trauer mit 
akuten Geldsorgen konfrontiert werden, berei-
tet den meisten Menschen Unbehagen. Eine 
Beerdigung kostet mit Leichenschmaus schnell 
mal einen fünfstelligen Betrag. Eine Sterbe-
geldversicherung übernimmt nicht nur diese 
Kosten (je nach Tarif teilweise oder ganz), 
sondern wartet in der Regel auch mit As-
sistance-Leistungen auf, die für die Angehöri-
gen eine große organisatorische Entlastung 
bedeuten. 
 
3. Deepfakes: ein Fall für die Versicherung?  

Täuschend echt wirkende Bild- und Videoma-
nipulationen, sogenannte Deepfakes, verbrei-
ten sich schier unaufhaltsam – und nähern sich 
weiter der Perfektion an. Legendenstatus ge-
nießt bereits ein Videotelefonat, das die Berli-
ner Regierende Bürgermeisterin Franziska 
Giffey im Juni 2022 mit ihrem Kiewer Amts-
kollegen Vitali Klitschko zu führen glaubte. 
Wie sich herausstellte, handelte es sich um ein 
Deepfake. Glücklicherweise wurde keine 
Weltpolitik verhandelt.  
Für die Betroffenen kann es dessen ungeachtet 
sehr unangenehm werden, wenn ihr Gesicht 
missbraucht wird. Es reicht ein Profilbild von 
Facebook oder aus der Google-Suche, schon 
lässt sich jede Person überzeugend in ver-
schiedenste Kontexte montieren. Besonders 
rufschädigend kann das bei pornografischen 
Videos werden, die dementsprechend gern 
von „Trollen“ und „Hatern“ im Internet ver-
breitet werden.  
Die Löschung durch Spezialunternehmen ge-
staltet sich oft kostspielig, doch viele Versiche-
rungen erstatten die Kosten – neben Cyber- 
auch manche Hausratpolicen mit Identitäts-
diebstahl-Baustein. Wer diesbezüglich unsi-
cher ist, was genau die eigene Versicherung 
abdeckt, sollte bei der Beraterin oder dem Be-
rater des Vertrauens nachfragen. 
 
4. Warum eine Versicherungskündigung zum 
Sparen gut überlegt sein sollte  
Wegen der Rekordinflation und der beträchtli-
chen Energiekosten müssen viele Bundesbür-
ger derzeit an allen Ecken und Enden sparen. 
Oft geraten dabei auch Versicherungen in den 
Blick, schließlich würde eine Kündigung kurz-
fristig Liquidität freisetzen.  
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Das will jedoch wohlüberlegt sein, egal ob es 
um Risiko- oder Kapitalversicherungen geht. 
Einen Risikoschutz auszusetzen ist nicht nur 
gefährlich – auch eine spätere Wiederaufnah-
me kann sich schwierig gestalten und teurer 
werden, weil Alter und Gesundheitszustand 
oftmals über den Beitrag mitentscheiden. Die 
Kündigung einer Kapitallebensversicherung 
wiederum geht in vielen Fällen mit Verlusten 
einher; hier ist eine temporäre Beitragsfreistel-
lung meist der bessere Weg.  
 

 
 

Auch der Versicherer kritische Bund der Ver-
sicherten warnt vor voreiligen Kündigungen 
und empfiehlt vielmehr, den Risikoschutz für 
die Arbeitskraft und für Pflegebedürftigkeit 
gegebenenfalls aufzustocken. Schließlich müs-
sen die Leistungen etwa aus einer Berufsunfä-
higkeits- oder einer Pflegezusatzversicherung 
ein zukünftig höheres Kostenniveau abdecken. 
Im Zweifel ist es stets ratsam, den Makler bzw. 
die Maklerin des Vertrauens hinzuzuziehen, 
um Lösungswege zu erarbeiten. 
 
 5. Versicherer warnen vor gefrorenen Was-
serleitungen  

In diesem Winter wird hierzulande aus be-
kannten Gründen sparsam geheizt. Übertrei-
ben sollte man es damit allerdings nicht. Wer-
den Räume nämlich gar nicht beheizt, drohen 
die Wasserleitungen einzufrieren und schließ-
lich zu platzen, wie die deutschen Versicherer 
betonen. Jährlich entstehen in Deutschland 
frostbedingte Leitungswasserschäden in Höhe 
von 125 bis 150 Millionen Euro.  
Die Frostschutzeinstellung an der Heizung 
schützt nur den Heizkörper selbst, nicht aber 
Wasserrohre. Wird konstant geheizt, reduziert 
das nicht nur das Frostrisiko, sondern auch die 
Wahrscheinlichkeit einer Schimmelbildung im 
jeweiligen Raum. Sollte eine Beheizung wirt-
schaftlich unsinnig sein, weil das Gebäude im 
Winter gar nicht genutzt wird (wie ein Garten- 
oder Ferienhaus), empfiehlt es sich, die poten-
ziell bedrohten Leitungsrohre bis zum Früh-
jahr zu entleeren. Ist es zur Vereisung von 

Rohren gekommen, sollten sie stets langsam 
aufgetaut werden. Starke Hitze wie durch 
einen Gasbrenner kann das gefrorene Material 
bersten lassen. 
 
 6. Jeder fünfte Sportunfall ereignet sich auf 
der Skipiste …  

… oder auf dem nicht beschneiten Grün dane-
ben, wie man heutzutage ja hinzufügen muss. 
Gemessen an der vergleichsweise kleinen Zahl 
der Skisportenthusiasten zeugt dieser Anteil 
von einem besonders hohen Verletzungsrisiko. 
Insgesamt regulieren die deutschen Unfallver-
sicherer jährlich rund 38.000 folgenreiche 
Sportunfälle. Nur auf dem Fußballfeld ereig-
nen sich davon mit gut einem Drittel mehr als 
auf oder an der Piste – während die Zahl der 
aktiven Fußballer die der Skifahrer um ein 
Vielfaches übertrifft.  
 

 
 

Skiunfälle führen zudem regelmäßig zu kom-
plikationsreicheren Verletzungen, die sich in 
der hohen durchschnittlichen Leistungssumme 
von 7.700 Euro niederschlagen. Besonders 
häufig treten Muskel- und Bänderrisse, Ver-
renkungen und Zerrungen auf; das Knie ist die 
relativ meistbetroffene Region, vor allem bei 
Skifahrerinnen. Infolge von Fußballverletzun-
gen zahlen die Unfallversicherer dagegen im 
Schnitt 5.200 Euro. Fazit: Sicherer fährt es sich 
auf der Skipiste mit dem Schutz einer guten 
Unfallversicherung im Rücken. Des Weiteren 
verlangen einige Länder bereits den Nachweis 
über den Abschluss einer Privathaftpflichtver-
sicherung (z.B. Italien). 
 
7. Immer mehr Bundesbürger von Altersar-
mut bedroht  
Wie das Bundesarbeitsministerium mitteilt, 
rangierte das Einkommen von circa 18 Prozent 
der Rentner und Pensionäre in Deutschland 
2021 unter der sogenannten Armutsrisiko-
schwelle. Diese liegt bei 60 Prozent des mittle-



 
VCC-Infobrief  I / 2023 

 

 

Voß & Collegen Consultant
- Versicherungsmakler -

3 

ren Einkommens (Median), im Jahr 2021 ent-
sprach das 1.148 Euro. Damit setzt sich eine 
besorgniserregende Entwicklung fort; 2010 
waren noch 12,6 Prozent der Ruheständler von 
Altersarmut bedroht.  
Wer sich nicht auf eine üppige gesetzliche 
Rente oder Pension freuen kann, sollte frühzei-
tig privat vorsorgen, um das Verarmungsrisiko 
im Alter zu entschärfen. Eine Kapitalmarktbe-
teiligung kann dabei sehr hilfreich sein, gerade 
in Zeiten hoher Inflation. Wie die Historie 
zeigt, ist das Risiko bei langfristiger Anlage 
sehr gering, wenn man bestimmte Vorsichts-
maßnahmen zur Risikostreuung beachtet. Die 
Sicherheit einer lebenslangen Rentenzahlung 
bieten versicherungsförmige Vorsorgeproduk-
te, etwa Fondspolicen, die auch als geförderte 
Basisrente erhältlich sind und an den Rendi-
techancen der Kapitalmärkte partizipieren. 
 
8. Viele Deutsche Wohnen gern (gefährlich) 
nah am Wasser  

Dass es brisant ist, in Überschwemmungsge-
bieten Wohngebäude zu errichten, war schon 
vor der Ahrtal-Flutkatastrophe im letzten Jahr 
weithin bekannt. Dessen ungeachtet stieg die 
Quote der Neubauten, die in ebensolchen 
Hochrisikozonen liegen, 2021 auf den höchsten 
Stand seit Jahrzehnten, nämlich auf 1,4 Pro-
zent. 20 Jahre zuvor belief sie sich noch auf 1,0 

Prozent. Seit dem Jahr 2000 sind in Deutsch-
land mehr als 32.000 Wohngebäude in Über-
schwemmungszonen errichtet worden – zu-
sätzlich zu den rund 240.000, die dort bereits 
standen. Eine Entwicklung, die die deutschen 
Versicherer mit Sorge verfolgen. „Wir sind der 
Meinung, dass in Überschwemmungsgebieten 
grundsätzlich nicht neu gebaut werden sollte“, 
unterstreicht Jörg Asmussen, Hauptgeschäfts-
führer des Bundesverbands der Deutschen 
Versicherungswirtschaft (GDV). Der GDV hat 
die Zahlen auf Basis des sogenannten Zonie-
rungssystems für Überschwemmung, Rück-
stau und Starkregen (ZÜRS Geo) errechnet.  
 

 
 

Nur rund die Hälfte der Wohngebäude hierzu-
lande ist mit einem Elementargefahrenschutz 
abgesichert, der auch Starkregen und Über-
schwemmungen abdeckt. Da solche Ereignisse 
im Zuge des Klimawandels häufiger auftreten 
dürften, mehren sich die Forderungen nach 
einer bundesweiten Versicherungspflicht. 

 

Für Rückfragen zu den genannten Themenbereichen stehe ich Ihnen selbstverständlich gern zur Ver-

fügung und freue mich über Ihren Rückruf. Wenn Sie die Informationen zukünftig nicht mehr erhalten 

möchten, so geben Sie mir einfach einen Hinweis unter Kontakt. 

Ihr 
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